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§ 178 BSVG Ubergang von
Schadenersatzanspriuchen auf den

Versicherungstrager

BSVG - Bauern-Sozialversicherungsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.07.2025

1. (1)Kénnen Personen, denen nach den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes Leistungen zustehen oder fur die
als Angehorige gemal? § 78 Leistungen zu gewahren sind, den Ersatz des Schadens, der ihnen durch den
Versicherungsfall erwachsen ist, auf Grund anderer gesetzlicher Vorschriften beanspruchen, geht der Anspruch
auf den Versicherungstrager insoweit Uber, als dieser Leistungen zu erbringen hat. Der Anspruch umfal3t auch die
Aufwendungen des Landesgesundheitsfonds, die nach § 148 Z 2 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
von der Krankenanstalt in Rechnung gestellt werden. Der Versicherungstrager hat dem Landesgesundheitsfonds
jenen Teil der RegreReinnahmen, der nicht durch Mittel der Sozialversicherung gemaR § 447f Abs. 1 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes gedeckt ist, abzlglich eines anteilsmaRigen Verwaltungskostenersatzes
fur die Geltendmachung, zu Uberweisen. Anspriche auf Schmerzengeld gehen auf den Versicherungstrager nicht
Uber. Die Kosten einer Krankenbehandlung sind mit dem doppelten Betrag der fur die Gewahrung der arztlichen
Hilfe erwachsenen Kosten abzugelten.

2. (2)Der Versicherungstrager kann Ersatzbetrage, die der Ersatzpflichtige dem Versicherten (Angehorigen) oder
seinen Hinterbliebenen in Unkenntnis des Uberganges des Anspruches gemaR Abs. 1 geleistet hat, auf die nach
diesem Bundesgesetz zustehenden Leistungsanspriche ganz oder zum Teil anrechnen. Soweit hienach
Ersatzbetrage angerechnet werden, erlischt der gemal Abs. 1 auf den Versicherungstrager tbergegangene
Ersatzanspruch gegen den Ersatzpflichtigen.

3. (3)Der Versicherungstrager kann einen im Sinne der Abs. 1 und 2 auf ihn Gbergegangenen
Schadenersatzanspruch gegen eine Person, die als Dienstnehmer im Zeitpunkt des schadigenden Ereignisses in
demselben Betrieb wie der Verletzte oder Getétete beschaftigt war, nur geltend machen, wenn

1. a)der Dienstnehmer den Versicherungsfall vorsatzlich oder grob fahrlassig verursacht hat oder

2. b)der Versicherungsfall durch ein Verkehrsmittel verursacht wurde, fir dessen Betrieb auf Grund

gesetzlicher Vorschrift eine erhéhte Haftpflicht besteht.

In den Fallen der lit. b kann der Versicherungstrager den Schadenersatzanspruch unbeschadet der
Bestimmungen des 8 179 Giber das Zusammentreffen von Schadenersatzanspriichen verschiedener
Versicherungstrager und den Vorrang eines gerichtlich festgestellten Schmerzengeldanspruches nur bis zur Hohe
der aus einer bestehenden Haftpflichtversicherung zur Verfiigung stehenden Versicherungssumme geltend
machen, es sei denn, daB der Versicherungsfall durch den Dienstnehmer vorsatzlich oder grob fahrlassig

verursacht worden ist.


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/bsvg/paragraf/78
https://www.jusline.at/gesetz/bsvg/paragraf/148
https://www.jusline.at/gesetz/bsvg/paragraf/179

In Kraft seit 01.01.2005 bis 31.12.9999

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 178 BSVG Übergang von Schadenersatzansprüchen auf den Versicherungsträger
	BSVG - Bauern-Sozialversicherungsgesetz


